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I MIT DER BITTE UM §OFORTIGE VORLAGE BEIM ERMITTLUNG§RICHTER I

Az.: lV GS 10366113

Gegen die Hausdurchsuehung am U.A2.2§14 und die Beschlagnahmung meine§ Laptops
der Marke Toshiba smArie meine§ Nokia Windows Phone lege hh hiennit

lfUiderspruch, Beschwerde, Einopruch

ein.

Es ist recht ungewöhnlich, dass gegen eine Zeugin - als sotche bin ich benannt - eine
Hausdurchsuchung oder gar Beschlagnahmung meines Laptops und meines Handys erfo§t.

Dies ist ein willkrirlicher Akt der Staatsgewalt und zudem mehr als unverhättnismäßig, da

He11 Stefan Wederer bei der ihm durchgeführten Hausdurchsuchung am 14.02.?014 den

Kripobeanrten, hier insbesondere Herrn Kugler, den besagten Mitschnitt sofort freiwtllig

ttbergab.

Die Voraussetzung von Einziehung un Beschlagnahme (§ 111 b SIPO) liegen somit nicht

vor. Vergleiche hle,au Beschluss OLG Dässeldorf vom 31-08-1992 - 1 Ws 7gAß2. Zudem ist

es heute leicht mfulich dle Festplatte des PCs in Kürze vor Ort zu kopbren / spiegeln. Die

Beschlagnahme isi deshalb unverhättnisnnäßig und stellt eine elementare VerleEung er
PersOn[öhkeitsrechte, der Unverletzlichkeit der Wohnung gern. Art. 13 GG sowie der
Verletzung des informationellen Setbstbestimrnungsrechts dar"

Dje beschlagnahmten Gegenstände sind sofort wieder heraus zu geben, da aus§chlbßlich
eneicht wurde, die Geschäd§te von der lnternet- und Tetekommunikation zu trennen.

Rein vorsorglich weise ich
schriftlich das

darauflrin, dass Herr §tefan Wiederer bereits am 28'10.2013
und Oberlandesgeric*rt München darauf hingewiesen hat, dass

solch ein Mi nitl existiert, der die Rechtswidrigkeiten der Richterin Lohmöller, RAin
Strasser

Celine F

Friedl zu bestätigen vermag.


